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 Vorwort 

Wir freuen uns, dass Sie an der Arbeit des Pflegedienstes Susan Hellfach GmbH 
näher interessiert sind. 

Der folgende Bericht beschreibt in übersichtlicher Form die Arbeitsweise und 
Ergebnisse der Qualitätsüberprüfung des Pflegedienstes zu ausgewählten 
Qualitätskriterien.  

Die dargestellten Ergebnisse wurden im Rahmen der AVG-Qualitätsanalyse für 
ambulante Pflegedienste, einem objektiven Instrument zur Einschätzung der 
Qualität in der Pflege und Betreuung eines Pflegedienstes, ermittelt. Das 
Instrument umfasst weit über 400 Qualitätsanforderungen, die an den Pflegedienst 
gestellt werden. Die Prüfung wird von den Qualitätsbeauftragten des AVGs 
durchgeführt, die pflegedienstunabhängig die Qualität der pflegerischen 
Versorgung einschätzen. Sie sind erfahrene Pflegefachkräfte und diplomierte 
Pflegewirte, die sich im Bereich Qualitätsmanagement spezialisiert haben. 

Weitergehende Informationen zur AVG-Qualitätsanalyse erhalten Sie direkt beim 
AnbieterVerband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen (ww.avg-
ev.com), der sich seit seiner Gründung für die Sicherstellung einer qualitativ 
hochwertigen Pflege und Betreuung von Hilfe- und Pflegebedürftigen durch seine 
Mitglieder einsetzt. 

Im Rahmen der hier vorliegenden Ergebnisbeschreibung werden insgesamt 49 
Qualitätsanforderungen an Pflegedienste gestellt. Durch persönliche Besuche und 
Befragungen von vier betreuten Menschen erhalten wir einen Eindruck vom 
Wohlbefinden und der Versorgungssituation, die anhand von konkreten 
Qualitätskriterien bewertet werden. 

Die hier beschriebenen Ergebnisse sind mit den Ergebnissen der 
Qualitätsprüfungen des MDK vergleichbar, da hier die gleichen Qualitätskriterien 
und die gleichen Bewertungssystematik angewendet werden. 

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Kurzbericht einen ausreichenden Einblick in die 
Arbeit des Pflegedienstes geben wird. 

Ihre AVG-Qualitätsbeauftragten 
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Im Pflegedienst wird dafür gesorgt, dass alle Mitarbeiter für ihre spezifischen 
Aufgabengebiete in der Pflege regelmäßig fortgebildet werden. Alle Mitarbeiter 
werden darüberhinaus in Maßnahmen zur Ersten Hilfe geschult und sind 
eingewiesen in Notfällen entsprechend zu reagieren. 
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 Dienstleistung und Organisation 

Der Pflegedienst stellt einen Bereitschaftsdienst nach seinen Büroöffnungszeiten 
(8.00 bis 16.00) sicher und ist 24 Stunden unter der Rufnummer 0162-903 06 74 
erreichbar. Die Klienten und ihre Angehörigen können bei Problemen, Sorgen und 
im Notfall zu jeder Tages- und Nachtzeit telefonisch eine Pflegefachkraft des 
Pflegedienstes erreichen. 

Der Pflegedienst führt bei Aufnahme eines neuen Klienten einen häuslichen 
Erstbesuch durch. Dieser wird von der Pflegedienstleitung, stellvertretenden 
Pflegedienstleitung und/ oder den Sozialarbeitern durchgeführt. 

Für den Klienten wird ein bedarfsgerechtes Angebot zur Pflege erstellt und zur 
Finanzierung beraten. Der Klient erhält einen Pflegevertrag, der die einzelnen 
Leistungen, Kosten sowie der beiderseitigen Rechte und Pflichten enthält.  

Alle Informationen, die für die pflegerische Betreuung der Klienten wichtig und 
notwendig sind, werden vom Pflegedienst vertrauensvoll erhoben und aufbewahrt. 
Die Mitarbeiter sind über ihre Schweigepflicht informiert und verpflichtet worden. 

Für die Organisation und Kontrolle, dass die Pflege qualitativ und zufriedenstellend 
für die Klienten umgesetzt wird, hat der Pflegedienst eine Pflegedienstleitung und 
stellvertretende Pflegedienstleitung eingesetzt. Sie sind Hauptansprechpartner für 
Klienten und Mitarbeiter Rund-um-die Pflege. 

Zudem hat der Pflegedienst ein Qualitätsmanagement eingeführt. Der Pflegedienst 
hat für seine Mitarbeiter wichtige Abläufe sowie Verhaltensweisen schriftlich 
festgelegt und sie hierin geschult.  

Die Einrichtung beschäftigt zur Umsetzung und Kontrolle des 
Qualitätsmanagements eine verantwortliche Qualitätsbeauftragte. Sie ist 
examinierte Pflegefachkraft und verfügt über eine Weiterqualifikation im 
Qualitätsmanagement. 

Um Abläufe im Pflegedienst und die tägliche Pflege für seine Klienten zu 
verbessern, wird u.a. regelmäßig in Arbeitsgruppen (sogenannten Qualitätszirkeln) 
zusammengearbeitet.  

Der Pflegedienst sorgt dafür, dass ein festes Pflegeteam die Klienten betreut. 
Dieses ist fester Ansprechpartner in der Pflege und Beratung. Innerhalb des Teams 
findet ein geregelter Informationsaustausch (Dienstübergabe) statt, so dass die 
verantwortlichen Mitarbeiter über Besonderheiten informiert sind und diese 
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berücksichtigen können. 

Gibt es Probleme in der Betreuung bzw. Veränderungen des gesundheitlichen 
Zustandes des Klienten, sorgt der Pflegedienst dafür, dass alle verantwortlichen 
Mitarbeiter im Rahmen einer Besprechung (sogenannten Fallbesprechung) 
gemeinsam Lösungen finden und umgehend Maßnahmen zur Verbesserung 
einleiten. 

Um die pflegerische Versorgung und ausreichende Betreuung der Klienten zu 
Hause einschätzen zu können, werden durch Pflegefachkräfte die Klienten 
besucht (sogenannte Pflegevisiten). Klienten und ggf. ihre pflegenden 
Angehörigen werden nach ihrer Zufriedenheit befragt und zudem sich 
vergewissert, dass sie umfassend versorgt werden. 

Um sicherzustellen, dass die betreuten Klienten mit der Arbeit vom Pflegedienst 
zufrieden sind, werden mindestens einmal jährlich schriftliche Befragungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden vom Pflegedienst ausgewertet und genutzt 
seine Arbeit ggf. zu verbessern. 

Darüber hinaus, bietet der Pflegedienst seinen Klienten und Angehörigen an, bei 
Bedarf sich beschweren zu können. Der Pflegedienst nimmt Beschwerden von Klienten 
auf und bearbeitet diese. Für die Beschwerde wird eine dem Klienten entsprechend 
persönliche Lösung gefunden und Maßnahmen ergriffen. Der Pflegedienst ist 
interessiert eine den Wünschen und Bedürfnissen entsprechende Versorgung 
umzusetzen.  

 

   Bewertung des Qualitätsbereiches: 1 (sehr gut) 
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 Pflegerische Leistungen 

Der Pflegedienst bietet Leistungen zur Beratung und Unterstützung in der 
Körperpflege, Bewegung (Mobilität), Ernährung, Ausscheidung und der 
hauswirtschaftlichen Versorgung (Haushaltshilfe). Ziel in der Pflege ist u.a. dort 
Unterstützung zu bieten, wo Hilfe benötigt und zugleich Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Klienten zu fördern und möglichst lang zu erhalten. Es wurden im 
Rahmen der AVG-Qualitätsprüfung nur pflegerische Leistungen beurteilt, die durch 
den Klienten gewünscht und mit dem Pflegedienst in einem Pflegevertrag vereinbart 
wurden.  

Der Pflegedienst unterstützt bei der Körperpflege, wenn diese nicht oder nur 
teilweise selbständig durchgeführt werden kann. Mitarbeiter des Pflegedienstes 
helfen dem Klienten beim Waschen sowie beim An- und Auskleiden. Dabei werden 
die persönlichen Wünsche, Bedürfnisse und Gewohnheiten der Klienten 
berücksichtigt. Die im Rahmen der AVG-Qualitätsprüfung besuchten Klienten waren 
in einem sehr gut gepflegten Zustand. Für die Körperpflege werden nur die 
gewünschten Pflegeprodukte verwendet.  

Erhalten Klienten Unterstützung bei der Ernährung werden geäußerte Wünsche von 
den Mitarbeitern berücksichtigt. Werden Einkäufe durch den Pflegedienst 
übernommen, wird der Einkauf mit dem Klienten besprochen und nach seinen 
Wünschen erbracht. Der Pflegedienst leistet Unterstützung bei der 
Nahrungszubereitung und bei Bedarf bei der Nahrungsaufnahme. Die befragten 
Klienten, die vom Pflegedienst im Bereich Ernährung unterstützt werden, waren 
sehr zufrieden. Besonderheit, die bei der Ernährung beachtet werden müssen, wie 
z.B. bei Diabetes mellitus werden durch den Pflegedienst versucht entsprechend zu 
berücksichtigen. Im Rahmen der AVG-Qualitätsprüfung wurde der Pflegedienst 
beraten, notwendige Diäten für den Klienten stärker zu beachten. 

Der Pflegedienst achtet auf eine regelmäßige Kontrolle des Körpergewichts, um 
Probleme und Risiken schnell erkennen und fachgerecht reagieren zu können. 

Haben Klienten darüberhinaus Fragen zur Ernährung, werden diese durch den 
Pflegedienst beraten und unterstützt.  

Der Pflegedienst leistet Hilfe bei der Bereitstellung sowie Aufnahme von Getränken 
und achtet darauf, dass die Klienten ausreichend trinken. In der AVG-
Qualitätsanalyse wurde nochmals darauf hingewiesen die Flüssigkeitsaufnahme bei 
Bedarf besser zu beobachten bzw. zu dokumentiert, um die zuständigen Mitarbeiter 
im pflegerischen Team zu informieren bzw. eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr für 
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den Klienten zu ermöglichen.  

Der Pflegedienst ist bemüht, Klienten mit Einschränkungen in der Beweglichkeit, 
wie z.B. Gehbeeinträchtigungen, Lähmungen, Bettlägerigkeit, etc. zu unterstützen 
und ihre Fähigkeiten zu fördern. Verbesserungspotentiale bestehen beim 
Pflegedienst im Erfragen bestehender Probleme und das Umsetzen von 
Maßnahmen, um den Klienten bedarfsgerecht zu mobilisieren. In der AVG-
Qualitätsprüfung wurden hierzu die Mitarbeiter beraten. 

Bettlägerige Klienten werden durch den Pflegedienst, orientiert an den Wünschen 
des Klienten, regelmäßig bewegt bzw. gebettet, um die Entstehung eines 
Druckgeschwürs (Dekubitus) zu verhindern. Hierüber wird sich innerhalb des 
Pflegeteams informiert. 

Besteht bei Klienten ein Risiko zur Entstehung von Druckgeschwüren, wird dies 
durch den Pflegedienst fachgerecht erkannt und entsprechende Beobachtungen 
schriftlich erfasst. Bei gefährdeten Klienten wird auf eine besondere Hautpflege 
geachtet und dazu beraten. Der Pflegedienst wurde im Rahmen der AVG-
Qualitätsprüfung beraten, für den Klienten individuell angemessene Maßnahmen 
zur Vermeidung von Druckgeschwüren umzusetzen und die Pflegenden zu 
informieren. 

Der Pflegedienst arbeitet daran Risiken hinsichtlich der Entstehung von 
Kontrakturen (dauerhafte Verkürzung von Muskeln, Sehnen, und Bändern, die zu 
einer bleibenden Einschränkung der Beweglichkeit bzw. zu einer kompletten 
Unbeweglichkeit führen) zu erkennen und zu vermeiden. Gerade bei stark 
bewegungseingeschränkten Menschen ist die Gefahr der Entstehung einer 
Kontraktur - sehr hoch. Der Pflegedienst wurde hierzu nochmals beraten, dies in 
der Pflege stärker zu berücksichtigen. 

Der Pflegedienst unterstützt Klienten bei der Ausscheidung. Dabei orientiert sich 
der Pflegedienst an den Fähigkeiten, Bedürfnissen und Problemen der Klienten. Die 
Betreuung erstreckt sich über Hilfe beim Toilettengang, der Pflege bei Inkontinenz 
und über die Organisation entsprechender Hilfsmittel, wie z.B. Toilettenstühle, 
Toilettensitzerhöhungen oder auch Inkontinenzmaterialien. Die Mitarbeiter beraten 
zu Fragen und Problemen bei Inkontinenz, zum entsprechenden Umgang aber 
auch bzgl. Versorgungsmöglichkeiten.  

Der Pflegedienst betreut Menschen mit Demenz. Hierbei ist es von besonderer 
Bedeutung auf deren Gewohnheiten und Bedürfnisse einzugehen und sich 
individuell auf den Klienten einzustellen. Hierzu informiert sich der Pflegedienst über 
das Leben der Menschen (Biografie). Der Pflegedienst achtet auf eine gute 
Orientierung dieser Klienten in ihrem häuslichen Umfeld. 

Der Pflegedienst arbeitet daran biografische Besonderheiten und Gewohnheiten der 
Menschen individuell in der Pflege mit einzubeziehen. Die Mitarbeiter wurden im 
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Rahmen der AVG-Qualitätsprüfung beraten, wie dies in der Pflege noch stärker 
berücksichtigt werden könnte.  

 

Bewertung des Qualitätsbereiches 1,5 (gut) 
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 Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen 

Unter ärztlich verordneten pflegerischen Leistungen werden Leistungen der 
Behandlungspflege verstanden, wie z.B. Wundversorgung und Verbandwechsel, 
die Gabe von Medikamenten, Injektionen (Spritzen), Versorgung von künstlichen 
Blasen- und Darmausgängen (Stoma, Katheter), Pflege bei beatmeten Klienten und 
die Überwachung von Blutzucker und Blutdruck. Behandlungspflege wird vom 
Hausarzt bzw. Facharzt verordnet. Leistungen der Behandlungspflege müssen von 
examinierten Krankenschwestern/Pflegern bzw. examinierten 
Altenpflegerinnen/Altenpfleger erbracht werden. Dies wird vom Pflegedienst 
umgesetzt. Es wurden im Rahmen der AVG-Qualitätsprüfung nur Leistungen der 
Behandlungspflege beurteilt, die für die begutachteten Klienten vom Arzt verordnet 
wurden. 

Die Mitarbeiter des Pflegedienstes sorgen dafür, dass Wunden und 
Druckgeschwüre nach dem aktuellen pflegewissenschaftlichen Stand versorgt 
werden. Der Pflegedienst arbeitet nach aktuellen Richtlinien zur Wundversorgung 
und wendet diese beim Verbandwechsel an. Dass heißt, die 
Krankenschwestern/Pfleger halten bei der Behandlung der Wunden alle 
Hygienevorschriften ein, nutzen Verbandsmaterial fachgerecht und beschreiben 
den Verlauf der Wundheilung.  

Brauchen Klienten Hilfe beim Einnehmen von Medikamenten, wird dafür Sorge 
getragen, dass hierzu eine ärztliche Verordnung vorliegt. Anhand der Verordnung 
und dem aktuellen Medikamentenplan werden die Medikamente von den 
Krankenschwestern/Krankenpflegern gestellt, kontrolliert, verabreicht und 
Wirkungen der Medikamente beobachtet.  

Spritzen erhalten Klienten ausschließlich auf ärztliche Verordnung durch 
Krankenschwestern/Pfleger. Die Krankenschwestern/Pfleger führen dies 
fachgerecht durch und halten dies in der Dokumentation schriftlich fest.  

Künstliche Darm- und Blasenausgänge werden durch Krankenschwestern/Pfleger 
sach- und fachgerecht versorgt. Dies beinhaltet die Beurteilung des künstlichen 
Darm- bzw. Blasenausganges, das fachgerechte Anlegen eines Verbandes sowie 
eine Beschreibung der Wunde und der getroffenen Maßnahmen. Besonderheiten 
werden in der Pflegedokumentation notiert und bei Bedarf in Absprache mit dem 
Klienten der Arzt informiert.  

Der Pflegedienst und seine Mitarbeiter stehen im regelmäßigen Kontakt zu den 
behandelnden Ärzten der Klienten. Werden Leistungen der Behandlungspflege vom 
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Pflegedienst übernommen, stehen die Mitarbeiter bei Bedarf und bei 
Besonderheiten im Austausch mit den Ärzten.  

   Bewertung des Qualitätsbereiches: 1 (sehr gut) 

Gesamtbewertung  1,1 (sehr gut) 
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 Befragung der Kunden  

Bei der Qualitätsprüfung des Pflegedienstes wurden insgesamt vier Klienten zu 
Hause besucht, ihre pflegerische Versorgung eingeschätzt und nach ihrer 
Zufriedenheit mit dem Pflegedienst befragt. Klienten bzw. ihre Angehörigen/ 
Betreuer können im Gespräch berichten ob sie ausreichend informiert bzw. beraten 
werden oder aus ihrer Sicht Verbesserungsmöglichkeiten in der Arbeit des 
Pflegedienstes bestehen.  

Der Pflegedienst hat mit allen Klienten Pflegeverträge abgeschlossen. Der 
Pflegebedürftige bzw. sein Betreuer erhalten ein Original des Pflegevertrages für 
seine Unterlagen. Alle Klienten bestätigten dies im Gespräch.  

Vor Beginn der pflegerischen Versorgung wurde mit den Klienten besprochen, 
welche Kosten auf Sie zukommen können. Gemeinsam wurden notwendige 
Leistungen entsprechend dem Hilfebedarf geplant. Bei Bedarf wurde nach anderen 
Finanzierungsmöglichkeiten der Pflege gesucht.  

Die Einsatzzeiten wurden im gemeinsamen Gespräch mit den Klienten abgestimmt. 
Die befragten Klienten gaben an, dass die Mitarbeiter des Pflegedienstes pünktlich 
sind. Kommt es zu Verzögerungen werden sie rechtzeitig darüber informiert.   

Für den Pflegedienst ist der Erhalt der Selbstbestimmung ein wichtiges Anliegen im 
Umgang mit dem Klienten. Die Klienten geben an, dass die Mitarbeiter sie nach 
ihren Wünschen fragen und diese berücksichtigen.  

Zudem ist den Mitarbeitern des Pflegedienstes wichtig, dass die Klienten ihre 
Selbstständigkeit erhalten. Die befragten Klienten berichten, dass sie stets motiviert 
werden, sich aktiv zu beteiligen. Die Mitarbeiter achten darauf, dass die Klienten 
gefördert aber nicht überfordert werden.  

Der Pflegedienst stellt über die Bildung von Pflegeteams sicher, dass Klienten 
immer von denselben Pflegepersonen betreut werden. Die Klienten berichteten, 
dass zu ihnen immer die gleichen Mitarbeiter des Pflegedienstes kommen. Die 
Mitarbeiter des Pflegeteams sind den Klienten vertraut. Nur im Krankheitsfall oder 
bei Urlaub kommt es vor, dass andere Mitarbeiter die Klienten betreuen.  

Der Pflegedienst ist 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche erreichbar. 
Die Klienten bestätigen die telefonische Erreichbarkeit rund um die Uhr. Im 
Bedarfsfall konnten sie bzw. ihre Angehörigen eine Pflegefachkraft erreichen.  

Alle Klienten gaben an, dass sie mit der Beratung des Pflegedienstes äußerst 
zufrieden sind. Fragen zur Hilfsmittelversorgung, Finanzierung der Pflege sowie 
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gesundheitliche Belange wurden stets umfassend beantwortet und bei Bedarf 
weitere Hilfen angeboten.   

Alle befragten Klienten und Angehörigen gaben an, dass sie mit den betreuenden 
Pflegekräften sehr zufrieden sind. Die Mitarbeiter wurden als „freundlich, höflich, 
einfühlsam, zuverlässig und pünktlich“ beschrieben. 

Besonderen Wert legt das Personal auf die Einhaltung der Privatsphäre. Die 
Mitarbeiter des Pflegedienstes verstehen sich als Gast.  

Die Aufgaben im Haushalt werden gründlich und zuverlässig erledigt. Die 
Mitarbeiter des Pflegedienstes werden als sehr umsichtig beschrieben.  

 
Bewertung: 1 (sehr gut) 




